
Um die historische Gesamtaussage des Tales um Schloss Gimborn zu erhalten, wird die 
Aufstellung einer Denkmalbereichssatzung für die historische Ortslage Gimborn gemäß §§ 2, 
Abs. 3, 5 Denkmalschutzgesetz NRW und § 7 Gemeindeordnung NRW beschlossen. 
 


